
Steuern im Bild, Teil 326

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Gesundheitsförderung, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Welche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Betrieb 
sind für den Arbeitnehmer steuerfrei? Teil 2

Die Lohnsteuerrichtlinien als Rechtsmeinung des Finanz-
ministeriums führen dazu unter anderem Folgendes aus:

•  Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Geldbetrag, 
liegt steuerpfl ichtiger Arbeitslohn vor, da sich diese 
 Befreiungsbestimmung nur auf den Sachbezug bezieht.

•  Zielgerichtet: Angebote haben ein im Vorfeld defi niertes 
Ziel (z. B. Raucherstopp, Gewichtsnormalisierung usw.) zu 
verfolgen.

•  Wirkungsorientiert: Die Wirksamkeit muss wissenschaftlich 
belegt sein. Der Anbieter muss zur konkreten Leistungs-
erbringung qualifi ziert und berechtigt sein.

•  Die Zuwendungen sind vom Arbeitgeber direkt mit dem 
qualifi zierten Anbieter abzurechnen. Dies ist seit der 
 letzten Wartung der Richtlinien auch der Fall, wenn 
die Rechnung für eine Maßnahme auf den Arbeit-
geber ausgestellt ist und der Arbeitnehmer 
lediglich für den Arbeitgeber in Vorlage 
tritt.
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